Budgetrecht oder Volkes Stimme?
( Warum wurde das Kita-Volksbegehren abgelehnt?

( Ein Volksbegehren hat zum Ziel, dass eine von der Verfassung vorgeschriebene Anzahl der wahlberechtigten Bevölkerung einen Volksentscheid in einer bestimmten Sachfrage möchte. Deshalb muss der Antrag auf die Durchführung eines Volksbegehrens zur Einleitung eines Volksentscheids von der dafür zuständigen Innenbehörde auch daraufhin geprüft werden, ob der angestrebte Volksentscheid rechtlich zulässig ist. Das heißt in der Regel, ob das Anliegen des mit dem Volksbegehren angestrebten Volksentscheides mit der Landesverfassung in Übereinstimmung steht. Kommt die prüfende Behörde zum Schluss, dass das nicht so ist, dann wird das Volksbegehren auf Durchführung eines Volksentscheides für unzulässig erklärt. Gegen eine solche Entscheidung ist eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht durch die Trägerinitiative zulässig.

( Der Antrag auf ein Volksbegehren zur besseren Kita-Betreuung (siehe WAHLKREIS-DEPESCHE 30 / 2008 vom 31. Juli 2008)  wurde vom Senat für nicht zulässig erklärt. Käme das Anliegen der Initiative in einem Volksentscheid durch, würden – so die Argumentation des Senats – für das Land Berlin gravierende zusätzliche und ungeplante Kosten in gewaltiger Höhe entstehen. Sie betrügen zwischen 166 und 212 Millionen Euro, je nachdem, wie viel Kinder das solcherart verbesserte Betreuungsangebot in Anspruch nehmen würden. Das greife tief in das in der Verfassung verankerte Budgetrecht des Abgeordnetenhauses und die damit verbundene Verantwortung des Parlaments für eine ausgewogene gesamtstädtische Entwicklung ein. 
( Die Initiative für das Volksbegehren geht „nur“ von Kosten in Höhe von knapp 100 Millionen Euro aus, was aber das Grundsatzproblem nicht sonderlich entschärfen würde. Sie hat den Gang vor das Landesverfassungsgericht bereits angekündigt.
( Es sei an dieser Stelle noch einmal an die Argumentation in der WAHLKREIS-DEPESCHE 30 / 2008 erinnert: Einen grundsätzlichen inhaltlichen Dissens zwischen dem Anliegen der Initiative und der Regierungskoalition gibt es nicht, aber es ist nicht alles auf einen Schlag zu schaffen. Deshalb setzt z.B. DIE LINKE – wie öffentlich erklärt – auf einen Dialog mit der Initiative, um Schritt für Schritt sowohl die bereits beschlossenen Maßnahmen als auch Forderungen der Elterninitiative zu realisieren. Denn bereits heute gibt Berlin  5,4 Prozent der reinen Nettoausgaben für die Kinderbetreuung aus und liegt damit an der Spitze aller Bundesländer. Hinzu kommt, dass bis Januar 2010 in Berlin die völlige Entgeltfreiheit des Kitabesuches für alle Kinder gelten wird, was ebenfalls noch einmal – grob geschätzt – zwischen 50 bis 100 Millionen Euro kosten wird. 
( Den beitragsfreien Kitabesuch für alle Kinder hält Rot-Rot – offensichtlich im Gegensatz zur Initiative und deren Unterstützern auch aus dem politischen Raum – für die momentan zentrale Frage, weil nur so auch der Kitabesuch für Kinder aus sozial besonders schwachen Familien sowie für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf garantiert werden kann. Für 2009 wurde zudem in Berlin ein Rechtsanspruch über 7 Stunden Kitabetreuung für alle Kinder zunächst im letzten Kitajahr beschlossen, unabhängig davon, ob die Eltern im Arbeitsprozess stehen. Auch um die Nutzung dieses Rechtsanspruches für jedes Kind möglich zu machen, ist die vollständige Beitragsfreiheit des Kitabesuchs Voraussetzung.   
( Stehen die Regeln der direkten Demokratie und das Budgetrecht im Widerspruch?

( In einem gewissen Maße schon. Das Budgetrecht ist überall – im Bund, in den Ländern, in den Kommunen, auch in den Berliner Bezirken (weshalb auch die Ergebnisse des Bürgerhaushaltes letztendlich von der BVV beschlossen werden müssen) – den Parlamenten vorbehalten. Das ergibt sich aus der Verantwortung, mit dem Haushalt für eine ausgewogene Gesamtentwicklung im jeweiligen Territorium zu sorgen. 

( Zugleich verfolgt die Berliner Landesverfassung mit den unter Rot-Rot eingeführten Regelungen zur direkten Demokratie das Prinzip, dass das Volk über alles entscheiden kann, worüber das Parlament Beschlüsse fassen kann. Kann das Parlament Gesetze verabschieden, kann es auch das Volk. Kann das Parlament nur (letztlich unverbindliche) Empfehlungen aussprechen, steht im entsprechenden Fall auch dem Volk nur eine solche Möglichkeit zur Verfügung (siehe Volksentscheid zum Flugbetrieb in Tempelhof).

( Weil wir in Berlin direkte und Vertretungsdemokratie im Wesentlichen gleichgestellt haben wollen, wurde weitestgehend auf Ausschlussgründe von der direkten Demokratie verzichtet. In nicht wenigen Bundesländern sind – völlig anders als in Berlin – direktdemokratische Aktivitäten mit finanziellen Auswirkungen sogar verboten. Und bei uns gilt auch nicht, dass – wie in anderen Bundesländern durchaus üblich – Volksbegehren zur Einleitung eines Volksentscheides mit finanziellen Auswirkungen nur zulässig sind, wenn deren Initiatoren realisierbare finanzielle Deckungsvorschläge für die entstehenden Kosten unterbreiten.    

( Wenn in Berlin mit bezirklichen Bürger- oder gesamtstädtischen Volksentscheiden erhebliche finanzielle Auswirkungen verbunden sind, dann – so unsere Regelungen – muss die Bevölkerung davon in Kenntnis gesetzt werden, damit sie sich im Bewusstsein der Tatsache entscheiden kann, dass ein Ja zum Anliegen des Entscheides z. T. massive Umverteilungen (also auch Streichungen an der einen zugunsten der Aufstockung auf der anderen Stelle) zur Folge haben wird. Fallen die Berechnungen der jeweiligen Trägerinitiative und der Verwaltung auseinander, dann hat die Bevölkerung das Recht, über beide Prognosen informiert zu werden.    

( Aber einige wenige Ausschlussgründe für die direkte Demokratie gibt es auch in Berlin: Ausgeschlossen von der direkten Demokratie sind Personalfragen sowie Dienst- und Versorgungsbezüge (weil das unter die Tarifautonomie fällt), Abgaben und Tarife öffentlicher Unternehmen. Und aufgrund der allgemeinen bundesweiten Gesetzeslage sowie wegen der Verantwortung zur gesamtstädtischen Ausgewogenheit ist auch – siehe oben – das Landeshaushaltsgesetz von der direkten Demokratie ausgeschlossen. Konkret heißt das, dass das Landeshaushaltsgesetz nicht auf direktdemokratischem Wege entstehen darf, und es heißt, dass bei Anliegen der direkten Demokratie mit außergewöhnlichen Auswirkungen auf den Landeshaushalt immer geprüft werden muss, ob damit das vom Parlament beschlossene Landeshaushaltsgesetz in erheblichem Maße beeinträchtigt oder gar de facto außer Kraft gesetzt wird.  

( Warum eine gerichtliche Klärung angemessen ist
( Während die Anliegen von Bürger- bzw. Volksentscheiden in der Regel immer auf einzelne Angelegenheiten innerhalb des Bezirkes bzw. der Stadt zielen, ist die Ausübung des Budgetrechtes stets mit der Pflicht verbunden, die Gesamtheit des Bezirkes bzw. der Stadt im Auge zu haben. Das ist zunächst ein völlig „normaler“ Widerspruch, der sich aus der Natur der beiden Sachverhalte ergibt und den wir bei unserer Beschlussfassung über die deutlichen Erleichterungen der direkten Demokratie in Berlin auch im Auge gehabt haben.  

( Die Frage ist jedoch, ab wann die beiden Grundsätze – eine deutlich erleichterte direkte Demokratie zu den Berliner Bedingungen und das Budgetrecht des Abgeordnetenhauses – miteinander in Kollision geraten. Konkret heißt das, ob die prognostizierten Kosten – die von der Initiative mit 100 Millionen Euro, vom Senat mit 166 bis 212 Millionen Euro angegeben werden – eine gravierende Behinderung für die Umsetzung des vom Parlament verabschiedeten Landeshaushaltsgesetzes  und so einen Eingriff in das Budgetrecht des Parlaments darstellen und ob damit der Ausschlussgrund „Landeshaushaltsgesetz“ erfüllt ist. 

( Insofern reicht ein gerichtliches Urteil weit über das konkrete Volksbegehren hinaus, und insofern wird der Gang der Initiative vor das Landesverfassungsgericht von der Partei DIE LINKE begrüßt. Eine gerichtliche Entscheidung wird ganz sicher helfen, in der konkreten Angelegenheit endgültige rechtliche Sicherheit zu erlangen, aber es wird ebenso hilfreich sein, um eventuell klarere und eindeutige rechtliche Regelungen zu setzen. Insofern ist zu erwarten, dass unser Grundsatz, wonach das Volk über alles entscheiden kann, wozu das Parlament entscheidungsberechtigt ist, auch in Konfliktfällen handhabbarer wird. 
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